
















































































 

3. Aufl. (Stand: Oktober 2019) 41 

 

Da die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten zu den internen Sicherungsmaßnah-

men gehört (vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG), verpflichtet diese Anordnung Rechtsanwälte und 

Kammerrechtsbeistände in Berufsausübungsgesellschaften mit mehr als 30 Berufsträgern 

nur dann zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, wenn mindestens ein Rechtsan-

walt oder Kammerrechtsbeistand in dieser Berufsausübungsgesellschaft an den sog. Ka-

taloggeschäften des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG für Mandanten mitwirkt bzw. Transaktionen 

durchführt. 

Der Geldwäschebeauftragte kann selbst Berufsträger in der Berufsausübungsgesellschaft 

oder ein der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneter Mitarbeiter sein (§ 7 Abs. 1 

Satz 3 GwG). Die Mitteilungspflicht an die zuständige Rechtsanwaltskammer folgt aus § 7 

Abs. 4 Satz 1 GwG. Dem Geldwäschebeauftragten ist ungehinderter Zugang zu sämtli-

chen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu verschaffen, die im Rah-

men der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. Die Verwendung der 

Daten und Informationen ist dem Geldwäschebeauftragten ausschließlich zur Erfüllung 

seiner Aufgaben gestattet. Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung seiner Funkti-

on einzuräumen (§ 7 Abs. 5 GwG). 
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